
Alle Gebühren und Kosten des Seminars werden in Euro berechnet. Da die Wechselkurse nicht
stabil sind, können sich die Schulgebühren für Schüler/innen, die mit ausländischer Währung
bezahlen, entweder verringern oder erhöhen.

Die Schulkosten des laufenden Jahres müssen vor Beginn des Folgejahres voll beglichen sein, bevor
die Ausbildung am Seminar fortgesetzt werden kann. Schüler/innen, die dieser Bedingung nicht
nachkommen können, müssen im Voraus mit der Schulleitung andere Vereinbarungen treffen.

Vollzeitschüler/innen haben die Möglichkeit, Gebühren und Kosten in Raten zu bezahlen. Ein
schriftlicher Antrag muss zu Beginn des neuen Schuljahrs bei der Buchhaltung erfragt und
spätestens am 15. September abgegeben werden.

Alle Schülerkonten müssen zu Beginn des neuen Schuljahres ausgeglichen sein.
Schulabschlüsse werden erst nach vollständiger Begleichung des Schülerkontos
ausgehändigt.

Bei Nichteinhaltung der Zahlungstermine wird eine monatliche Säumnisgebühr erhoben.
Schüler/innen, die staatliche Förderung erhalten, wird eine Säumnisgebühr in Höhe der
banküblichen Überzugszinsen auf den noch zu zahlenden Betrag berechnet.

Das Europäische Theologische Seminar führt folgendes Konto:

Zahlungsbedingungen

Währung

Letzter Zahlungstermin

Ratenzahlungsplan

Säumnisgebühr

Zahlungsmodalität



Volksbank eG im Kreis Freudenstadt
IBAN: DE55 6429 1010 0009 4910 15
BIC: GENODES1FDS

Scheckzahlungen in Euro werden mit Hinweis auf das Europäische Theologische Seminar als
Zahlungsempfänger angenommen.

Alle Schulgebühren sind zu Beginn des Semesters fällig. Die Gebühren sollen nicht später als 30.
September, bzw. 31. März beglichen sein. Ausnahmen müssen im Vorfeld mit der Schulleitung
abgesprochen sein.

Zahlungsplan


